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1. Bronzeglocken und Kanonen – eine Verbindung mit Geschichte

Seit Jahrhunderten prägen Glocken unseren Alltag als Taktgeber des menschlichen Lebens und ver-
binden durch ihren Klang Himmel und Erde. Sie zeugen in ihrer Zier- und Klangkunst nicht nur von 
der Verehrung Gottes und der Heiligen, sondern auch von den handwerklichen Fähigkeiten der Glo-
ckengießer. In aller Regel findet bei der Herstellung Bronze Verwendung, eine Legierung, die sich bei 
Glocken aus etwa 78 % Kupfer und 22 % Zinn zusammensetzt. 

Den Glockenenteignungen der Kriegsjahre 1917/18 fielen ungefähr 30 % der bayerischen Glocken 
zum Opfer, allesamt zertrümmert und eingeschmolzen, um den Bedarf der Rüstungsindustrie an 
Bronze, Kupfer und Zinn zu decken. Die Verwendung von Glockenmetall zu Kriegszwecken war 
jedoch keineswegs eine Erfindung des frühen 20. Jahrhunderts, sondern stand in einer langen Tra-
dition, die mit dem Siegeszug der Kanone auf den europäischen Schlachtfeldern begann. Bereits im 
15. Jahrhundert ließ sich der brandenburgische Kurfürst Friedrich I. aus dem Geläut der Berliner Ma-
rienkirche Kanonen für seinen Krieg gegen den märkischen Adel gießen. Demgegenüber finden sich 
aber auch zahlreiche Belege für Glocken, die zum Zeichen des Triumphes aus erbeuteten Kanonen 
gegossen wurden wie beispielsweise die „alte“ Pummerin des Stephansdoms in Wien oder die dem 
heiligen Martinus geweihte größte Mainzer Domglocke. Neben kriegerischen Auseinandersetzungen 
führten auch die Säkularisierung der Klöster zu Beginn des 19. Jahrhunderts sowie der Umguss alter 
Geläute während der Kaiserzeit zu einer Dezimierung des historischen Glockenbestandes Bayerns. 

2. Kriegswirtschaft und Metallmobilmachung

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges war man allgemein noch davon überzeugt, dass es nicht lange dau-
ern würde, bis in Europa wieder Frieden herrscht. Vor allem wirtschaftlich war man auf einen länge-
ren, ressourcenzehrenden Krieg nicht eingestellt. Da das Deutsche Reich durch die Seeblockade der 
Entente von seinen überseeischen Bezugsquellen abgeschnitten worden war, mussten Metalle, wie 
andere knappe und kriegswichtige Rohstoffe, rationiert und zwangsbewirtschaftet werden. Zu diesem 
Zweck wurde schon im August 1914 im preußischen Kriegsministerium eine Kriegsrohstoffabteilung 
geschaffen. Diese wurde im November 1916 dem neu gegründeten Kriegsamt unterstellt, einer Ab-
teilung des preußischen Kriegsministeriums zur Überwachung und Steuerung der gesamten Kriegs-
wirtschaft. Um auch die Versorgung mit kriegswichtigen Metallen gewährleisten zu können, die nicht 
oder nur in geringem Maße aus den eigenen Erzvorkommen gewonnen werden konnten, musste auf 
die inländischen Altmetallbestände zurückgegriffen werden. Im Mai 1915 wurde der Kriegsrohstoff-
abteilung deshalb eine Metallmobilmachungsstelle angegliedert, die für die Erfassung, Beschlagnah-
mung und Verwertung von Gebrauchsgegenständen verantwortlich war.1

Zu den zu akquirierenden Sparmetallen gehörten auch Kupfer und Zinn, die u.a. für die Produkti-
on von Patronenhülsen, Zündern und Torpedorohren benötigt wurden. Bereits in der Vorkriegszeit 
konnte der Kupferbedarf nur zu etwa einem Zehntel aus den inländischen Erzvorkommen bedient 
werden, Zinn wiederum musste gänzlich aus dem Ausland importiert werden.2 Die 1915 angeordnete 
Erhebung über ungenutzte Glocken zeigt, dass man sich in Berlin durchaus des großen Mobilisie-
rungspotentials bei Bronzegeläuten bewusst war. Man verzichtete jedoch lange Zeit auf eine Be-

1 Vgl. Braun 1990, S. 19ff.
2 Vgl. Scherner 2020, S. 67.
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schlagnahmung der Bronzeglocken, obgleich der Bedarf an Kupfer und Zinn stetig zunahm und die 
Vorräte zur Neige gingen. 

3. Der Beginn der Beschlagnahmung in Bayern

Am 16. Dezember 1916 übersandte die Kriegsrohstoffabteilung an das bayerische Kriegsministeri-
um einen Entwurf zur Beschlagnahme der Bronzeglocken mit Bitte um Äußerung.3 Der Entwurf sah 
bereits vor, Glocken mit einem besonderen wissenschaftlichen, künstlerischen oder geschichtlichen 
Wert von der Beschlagnahmung auszunehmen. Jedoch sollte dafür jede Glocke durch Sachverstän-
dige begutachtet werden. Aufgrund denkmalpflegerischer Bedenken gelangte der Entwurf zur Stel-
lungnahme an das Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns. Der Gene-
ralkonservator Georg Hager stellte in seinem Gutachten klar, dass es aus seiner Sicht unmöglich sei, 
alle Glocken auf ihren besonderen Geschichts- oder Kunstwert zu überprüfen. Er plädierte deshalb 
dafür, für alle vor 1800 gegossenen Glocken generell einen solchen Wert anzunehmen. Das preußi-
sche Kriegsamt gestattete der bayerischen Regierung schließlich, die Ablieferungspflicht zunächst 
auf alle Glocken zu beschränken, die nach 1770 hergestellt worden waren. Alle anderen Bundesstaa-
ten schlossen sich der preußischen Fassung der Bekanntmachung an.

Wie im übrigen Reich wurde auch in Bayern die Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme, Be-
standserhebung und Enteignung sowie freiwillige Ablieferung von Glocken aus Bronze am 1. März 
1917 von den zuständigen stellvertretenden Generalkommandos erlassen. Die Bezirksämter und Ma-
gistrate der kreisunmittelbaren Städte wurden mit der Durchführung der Bekanntmachung betraut 
und hatten für ihren Sprengel Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Mit Inkrafttreten der Bekannt-
machung wurden mit wenigen Ausnahmen alle Bronzeglocken des Königreichs beschlagnahmt. Die 
Glocken durften zwar weiterhin genutzt, aber nicht verändert werden. Ebenso waren keine rechts-
geschäftlichen Verfügungen über die Bronzeglocken möglich, ausgenommen den in der Bekannt-
machung vorgesehenen. Die Eigentümer beschlagnahmter Bronzeglocken waren verpflichtet, diese 
ausnahmslos an die beauftragten Behörden zu melden. 

Für das weitere Schicksal der Bronzeglocken war deren Unterscheidung in die drei Gruppen A, B 
und C maßgeblich. Die Gruppe C beinhaltete all jene Glocken, bei denen ein besonderer Geschichts- 
oder Kunstwert vorlag. Zum Nachweis dieses besonderen Werts waren entsprechende Gutachten 
vom Generalkonservatorium einzuholen. Eine Einstufung in diese Kategorie bedeutete die endgül-
tige Befreiung von der Beschlagnahmung, Enteignung und Ablieferung. Konnte nur ein mäßiger 
Geschichts- oder Kunstwert nachgewiesen werden, war die betreffende Glocke vorerst von der Ent-
eignung und Ablieferung zurückzustellen (Gruppe B). Bezüglich vor 1770 gegossener Glocken war 
stets ein mäßiger Geschichts- oder Kunstwert anzunehmen, sofern nicht bereits die Anforderungen 
für eine Einordnung in die Gruppe C erfüllt waren. Weitere Gründe für eine Zurückstellung waren 
die Verwendung als Läuteglocke sowie hohe Einbaukosten für Ersatzglocken. Unmittelbar enteignet 
wurden schließlich all jene Glocken, für die weder eine Befreiung noch eine Zurückstellung be-
gründet werden konnte (Gruppe A). Die Besitzer wurden durch eine gesonderte Anordnung über die 
Enteignung und die Ablieferungsfrist informiert. Der gezahlte Übernahmepreis für Bronzeglocken 
betrug für Ablieferungsgewichte über 665 kg 3,50 M pro kg und für kleinere Mengen 2 M pro kg 
zuzüglich einer Grundgebühr von 1.000 M.4

3 Vgl. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsministerium 13121.
4 Vgl. Kat.-Nr. 14.
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4. Nachjustierungsmaßnahmen

Aufgrund verschiedener Unklarheiten mussten die Ausführungsbestimmungen zur Glockenbeschlag-
nahmung bereits nach kurzer Zeit durch Nachträge präzisiert, ergänzt und korrigiert werden. Der ers-
te Nachtrag vom 6. Juni 1917 führte eine Prämie für die rechtzeitige Ablieferung enteigneter Glocken 
in Höhe von 1 M pro kg ein.5 Diese Prämie war zunächst bis zum 30. Juni 1917 befristet und sollte die 
Glockenbesitzer zu einer möglichst raschen Abgabe animieren. Durch das Aufstellen militärischer 
Ausbaukolonnen versuchte man den Mangel an geeigneten Handwerkern zu kompensieren. Vom Zer-
trümmern der Glocken durfte laut Nachtragsanweisung nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn 
die Kirchengemeinde damit einverstanden war oder es keine andere Möglichkeit des Ausbaus gab.6 
Die Besitzer wurden zudem verpflichtet, die Glocken vor Ablieferung an die Sammelstellen deutlich 
mit ihrem Herkunftsort zu kennzeichnen. Darüber hinaus wurde mit dem musikalischen Wert ein 
vierter Grund für eine mögliche Zurückstellung von Glocken definiert. In einem zweiten Nachtrag 
wurde der musikalische Wert weiter konkretisiert und die Direktion der Akademie der Tonkunst in 
München zum Sachverständigen in dieser Sache ernannt.

Die Glockenbeschlagnahmung und -enteignung bedeutete trotz Einführung des Stichjahrs 1770 einen 
massiven Verlust an Kulturgütern. Am 7. Juli 1917 ordneten die Ministerien des Innern und des Kul-
tus daher an, dass zum Zweck künftiger Forschungen von allen enteigneten Glocken Beschreibungen 
und Fotografien anzufertigen sind.7 Neben Ton, Gewicht und Durchmesser waren v.a. sämtliche In-
schriften und Bilder der Glocken von den beauftragten Behörden zu erfassen. Die Initiative für diese 
Entschließung ging auf den Archivar und Glockenkenner Ludwig Schraudner (1867–1929) zurück.

Mit den Regelungen über die Zertrümmerung und Kennzeichnung von Glocken waren zwei Forde-
rungen erfüllt worden, die die bischöflichen Ordinariate in separaten Schreiben an das Kultusministe-
rium gerichtet hatten. Die kirchlichen Oberbehörden waren allen voran um die Wiederherstellung der 
Kirchenglocken nach Kriegsende besorgt. Es war allen Beteiligten klar, dass die gezahlten Übernah-
mepreise nicht ansatzweise für die Beschaffung neuer Glocken ausreichen würden. Die Diskussionen 
über einen zeitweisen Ersatz der Bronzeglocken durch günstigere Gussstahlglocken blieben aufgrund 
der Stahlknappheit und fehlender Expertisen ohne Ergebnis. Im Juni 1917 versprach die Heeresver-
waltung in einem Rundschreiben an die kirchlichen Oberbehörden, nach Kriegsende das verfügbare 
Metall zum Guss neuer Glocken bereitzustellen.8

5. Glockennachprüfung und Einstellung der Metallmobilmachung

Schon im Herbst 1917 wurde klar, dass die Kriegslage die Enteignung weiterer Glocken notwendig 
machen würde. Im Berliner Kriegsamt entschied man sich im Dezember 1917 diesbezüglich gegen 
eine Enteignung der zurückgestellten Glocken und forcierte stattdessen eine Nachprüfung der Glo-
ckengutachten. Die beim Kriegsamt eingegangenen Meldeergebnisse der einzelnen Bundesstaaten 
hatten darauf hingedeutet, dass die Begutachtung offenbar sehr unterschiedlichen Grundsätzen ge-
folgt war. 

5 Vgl. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusministerium 15327
6 Die Metallmobilmachungsstelle im preußischen Kriegsamt hatte den bayerischen Unterbehörden im April 1917 noch 
empfohlen, ausgiebigen Gebrauch vom Zertrümmern zu machen (vgl. Stadtarchiv Augsburg, Magistrat 3922).
7 Vgl. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusministerium 15328.
8 Vgl. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsministerium 13129.
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Zu den Staaten, die in der Glockenbeschlagnahmung weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben 
waren, gehörte auch das Königreich Bayern. Laut preußischer Statistik vom 30. April 1918 hatte Bay-
ern bis dahin 35 % der im Land vorhandenen rund 10.095 t Glockenbronze enteignet und lag damit 
weit unter dem Reichsdurchschnitt von 44,73 %. Das bayerische Kriegsministerium errechnete einen 
Sollwert von rund 2.100 t Glockenbronze, die durch eine Nachprüfung freigesetzt werden müssten. 
Um dieses Ziel erreichen zu können beschloss das Kriegsministerium am 21. Juni 1918 alle Kompe-
tenzen zu bündeln und für jeden Kreis Glockenausschüsse zu bilden.9 

Die Ausschüsse setzten sich aus je einem Offizier als Vorsitzendem, einem Geistlichen und einem 
Beamten der beauftragten Behörde zusammen. Des Weiteren waren je ein Kunst- und ein Musiksach-
verständiger in beratender Funktion für die Ausschüsse tätig. Entlang festgelegter Routen bereisten 
die Ausschüsse die einzelnen Bezirke ihres Kreises und entschieden vor Ort über die endgültige Ein-
gruppierung der Glocken. Dabei waren alle Glocken erneut zu begutachten, die bis dahin aufgrund 
eines besonderen Kunst- oder Geschichtswerts von der Beschlagnahmung befreit oder aber wegen 
ihres besonderen Klangwerts zurückgestellt worden waren. Glocken mit einem mäßigen Kunst- oder 
Geschichtswert wurden ohne nähere Begutachtung ausnahmslos in die Gruppe A überschrieben. Die 
Glockennachprüfung bedeutete somit eine radikale Abkehr vom Schutz aller vor 1770 hergestellten 
Glocken.

Über die Ergebnisse der Nachprüfung gibt das sogenannte „Verzeichnis der Glocken“ Aufschluss, das 
für jedes Glockengebäude anzufertigen war.10 Aus ihm lassen sich Gussjahr, Gewicht, Gruppenzuge-
hörigkeit vor und nach der erneuten Durchprüfung sowie das Schicksal jeder Glocke des Glockenge-
bäudes ablesen. Aufgrund der lückenlosen Überlieferung von Abschriften aller Glockenverzeichnisse 
im Bayerischen Hauptstaatsarchiv ist Bayern als einziges Bundesland imstande, die Glockenverluste 
des Ersten Weltkriegs vollständig zu rekonstruieren.11

Ende September 1918 beendeten die letzten Glockenausschüsse ihr Tätigkeit. Der Waffenstillstand 
von Compiègne verhinderte weitestgehend, dass sich die Entscheidungen der Ausschüsse auf den 
Glockenbestand Bayerns auswirken konnten. Am 2. Dezember 1918 hob das bayerische Kriegsamt 
alle Bekanntmachungen auf, die im Zusammenhang mit der Metallmobilmachung erlassen worden 
waren. Damit endete auch die Glockenbeschlagnahmung in Bayern.

6. Rückführung und Wiederherstellung der Glocken

Infolge der Aufhebungsbekanntmachung konnten ab 2. Dezember 1918 alle Glocken, die noch auf 
den örtlichen Sammelstellen lagerten, von ihren früheren Eigentümern zurückgekauft werden.12 Im 
Januar 1919 hatte man auch die Herkunft der meisten Glocken ermittelt, die sich noch bei den Verar-
beitungsstätten oder den großen Sammellagern befanden, und bot diese ebenfalls zum Rückkauf an. 
Für die Rückführung der Glocken, deren Ursprung nicht ohne weiteres festgestellt werden konnte, 
erarbeitete die Metallmobilmachungsstelle Listen, die den kirchlichen Oberbehörden zur Durchsicht 
übergeben wurden. Trotz dieser Maßnahmen konnte die Herkunft von rund 27,5 t Glocken nicht er-
mittelt werden. Im Oktober 1921 wurden diese Glocken auf die Länder verteilt, auf Bayern entfielen 
dabei 32 Glocken mit einem Gesamtgewicht von rund 4,3 t.

9 Im den anderen Gliedstaaten übernahmen diese Aufgabe voneinander unabhängig agierende Kunst- und Musiksach-
verständige.
10 Vgl. Kat.-Nr. 16a.
11 Vgl. Braun 1990, S. 17.
12 Vgl. Kat.-Nr. 20.
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Wesentlich schwieriger als die Rückführung der erhalten gebliebenen Glocken gestaltete sich die 
Wiederherstellung der verloren gegangenen Geläute. Der Preis für Glockenbronze lag im Dezember 
1919 bei 24 bis 28 Mark pro kg.13 Dementsprechend große Hoffnungen setzten die kirchlichen Ober-
behörden in eine staatliche Bereitstellung von Bronze, wie sie das Kriegsamt im Mai 1917 verspro-
chen hatte. Die Reichsregierung sah sich zunächst aber weder imstande noch moralisch oder recht-
lich verpflichtet, den Forderungen der Kirche nachzukommen. Im April 1920 sagte der zuständige 
Reichskommissar für die Abwickelung der Metallmobilmachung schließlich doch die Bereitstellung 
von 250 t Bronze und 1.000 t Kupfer zu. Im Gegenzug sollte ein Reichs-Glockenausschuss gebildet 
werden, der die Verteilung des bereitgestellten Materials übernehmen und die Interessen der Kir-
chen bündeln sollte. So waren neben der Klärung der Gussstahlglocken-Frage auch die Bildung von 
Einkaufsgenossenschaften und die Einrichtung einer Beratungsstelle als Aufgaben des Ausschusses 
vorgesehen. Obgleich ein derartiger Ausschuss die Kirchenverwaltungen vor finanziellen Nachteilen 
bewahren sollte, scheiterten die Pläne an den Einwänden der beiden Kirchen. Um den logistischen 
Aufwand zu minimieren und Kosten zu sparen, einigte sich der Reichskommissar mit den Ländern 
auf den Verkauf des bereitgestellten Metalls und die Verteilung des Erlöses. Aus Sicht der Reichsre-
gierung waren damit alle Mittel des Reichs zur Widerherstellung der Kirchenglocken erschöpft.

13 Vgl. Braun 1990, S. 93.
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Exponate

1 Erste Maßnahmen der Metallbewirtschaftung

Plakat des stellvertretenden Generalkommandos des II. Armeekorps, 1915 

Eine Vielzahl kriegswichtiger Metalle konnte nicht oder nur zu einem geringen Teil durch die inlän-
dischen Erzvorkommen gedeckt werden. Diese sogenannten Sparmetalle wurden deshalb sukzessive 
und bedarfsorientiert enteignet. In einem ersten Schritt wurden Anfang 1915 alle gewerblichen und 
kommunalen Vorräte an Sparmetallen beschlagnahmt. Auch die Kupfer- und Zinnvorräte der Glo-
cken- und Metallgießereien waren von dieser Regelung betroffen. Die Herstellung neuer Bronzeglo-
cken war damit faktisch unmöglich.
Plakat, Papier, 59,5 x 43 cm, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Plakatsammlung 53.

Ausschnitt
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2 „Gebt es heraus – das Heer braucht es!“

Plakat, 1917

Zupackend und frei von Sentimentalität appelliert der „deutsche Michel“ an das Pflichtgefühl der 
Bevölkerung. Im Juni 1917 wurden alle Einrichtungsgegenstände aus Kupfer und Kupferlegierungen 
per Bekanntmachung beschlagnahmt. Die Ablieferung der betroffenen Gegenstände, zu denen neben 
Wasserpumpen und Briefkastenschildern auch Zigarrenablagen gehörten, blieb zunächst freiwillig. 
Die Zahlung von Prämien war ein beliebtes Instrument, um die Menschen zu einer möglichst raschen 
und umfangreichen Abgabe von Sparmetallen zu bewegen.
Plakat, Papier, 18 x 42 cm, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Sammlung Varia 840.

3 Erhebungen über ungenutzte Glocken

Entschließung des Innenministeriums an den Stadtmagistrat Augsburg, 1915

Ein erster Schritt in Richtung Glockenbeschlagnahmung wurde bereits im Oktober 1915 gemacht. 
Die Kriegsrohstoffabteilung Berlin beauftragte die Länder Umfragen über alte, ungenutzte Glocken 
durchzuführen. Letzten Endes folgten auf die eingehenden Meldungen nur in wenigen Einzelfällen 
Ablieferungen. Obwohl der Bedarf an Kupfer und vor allem Zinn stetig zunahm, beließ man es in 
Berlin zunächst bei dieser Erhebung und begann erst im Herbst 1916 mit der Ausarbeitung einer Be-
kanntmachung zur Glockenbeschlagnahmung. 
Entschließung, Papier, 33 x 21 cm, Stadtarchiv Augsburg, Magistrat 3922.
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4 Initiative für einen eigenen Weg in der Glockenbeschlagnahmung

Schreiben des Generalkonservatoriums an das Kultusministerium, 1917

In seiner Reaktion auf den preußischen Bekanntmachungsentwurf zur Glockenbeschlagnahmung 
schlug der Generalkonservator Georg Hager dem Kultusministerium vor, in Bayern einen eigenen 
Weg bei der Begutachtung zu gehen. Es gäbe weder genug Sachverständige noch hinreichende Auf-
zeichnungen um jede einzelne Glocke prüfen zu können. Am zweckmäßigsten sei es daher, für alle 
vor 1800 gegossenen Glocken generell einen besonderen kunstgeschichtlichen und -gewerblichen 
Wert anzunehmen und diese entsprechend von der Beschlagnahmung freizustellen. Gleichzeitig sei 
dadurch der Erhalt des historischen Glockenbestandes gewährleistet.
Schreiben, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), gezeigt werden Seite 1 und 3, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusmi-
nisterium 15327.
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5 Das Einverständnis aus Berlin zum bayerischen Sonderweg

Schreiben des preußischen Kriegsamtes an das Kriegsamt beim bayerischen Kriegsministerium, 1917

Die Metallmobilmachungsstelle in Berlin sah den bayerischen Vorstoß durchaus kritisch. Man war 
nicht davon überzeugt, dass bei einer Befreiung aller vor 1800 hergestellten Glocken die benötigten 
Bronzemengen aufgebracht werden könnten. Mit dem Schreiben des preußischen Kriegsamtes vom 
10. Februar 1917 fand man schließlich einen Kompromiss. Der Bayerischen Regierung wurde die 
Möglichkeit eingeräumt, für alle vor 1770 gegossenen Glocken pauschal einen mäßigen Kunstwert an-
zunehmen. Somit konnten diese Glocken zumindest vorläufig von der Abgabe zurückgestellt werden. 
Eine endgültige Befreiung von der Ablieferungspflicht konnte nur aufgrund eines Sachverständigen-
gutachtens erreicht werden.
Schreiben, Papier, 33 x 21 cm, 
gezeigt wird Seite 1, Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Kriegsministe-
rium 13121.
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6 Die Bayerische Fassung der Bekanntmachung

a) Entwurf zur Bekanntmachung Nr. M.1/1.17 KRA, 1917

b) Entwurf der Ausführungsbestimmungen zur Bekanntmachung, 1917

Die Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung sowie freiwil-
lige Ablieferung von Glocken aus Bronze wurde am 1. März 1917 von den drei zuständigen stell-
vertretenden Generalkommandos erlassen. Mit der Durchführung der Bekanntmachung wurden die 
Bezirksämter und Magistrate der kreisunmittelbaren Städte betraut. Diese hatten für ihren Sprengel 
Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Als Richtlinie dafür diente die auf den 12. März datierte An-
weisung zur Bekanntmachung vom 1. März 1917. 
a) Entwurf, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), gezeigt wird Seite 1, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsministe-

rium 13121.

b) Entwurf, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), gezeigt wird Seite 1, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsministe-
rium 13121.

Kat.-Nr. 6a Kat.-Nr. 6b
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7 Die Meldung und Begutachtung der Glocken

Meldeschein der katholischen Kirchenstiftung St. Maximilian in Augsburg, 1917

Die Eigentümer von Bronzeglocken waren verpflichtet, jede Glocke über 20 kg unter Angabe des 
Gussjahres sowie des Gewichts an die beauftragten Behörden zu melden. Auch die Einteilung der 
einzelnen Glocken in die Gruppen A, B und C war von den Eigentümern zunächst selbst vorzuneh-
men. Die endgültige Beurteilung des wissenschaftlichen, geschichtlichen oder kunstgewerblichen 
Werts von Glocken oblag jedoch einzig und allein dem Generalkonservatorium. Entsprechende Gut-
achten waren die einzige Möglichkeit, Glocken aufgrund der vorgenannten Gründe zurückstellen 
oder gar befreien zu lassen.
Meldeformular, Papier, 33 x 21 cm, Stadtarchiv Augsburg, Magistrat 3922.
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8 Warum eigentlich keine Kuhglocken?

Schreiben an das stellvertretende Generalkommando des I. Armeekorps, 1917

Die Beschlagnahmung der Glocken beschäftigte die Menschen und förderte in Hinblick auf mögliche 
Alternativen durchaus kreative Ideen zu Tage. Als früherer Fachmann für Kuhglocken sah es Georg 
Bechter als seine vaterländische Pflicht an, das stellvertretende Armeekorps in München auf eine bis-
lang ungenutzte Quelle edelsten Metalls aufmerksam zu machen. Die im ganzen Königreich zuhauf 
vorhandenen Kuh- und Dachglocken könnten seiner Meinung nach einen geeigneten Ersatz „für die 
weniger entbehrlichen Kirchenglocken abgeben“.
Schreiben, Papier, 28,5 x 44,5 cm (aufgeschlagen), Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Stellvertretendes Generalkommando 
I. Armeekorps 2516.
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9 Glockenscherben

Fotografie der Zertrümmerung der Glocken von St. Bonifaz in München, 1917

Die Glockengießerei der Gebrüder Oberascher wurde im August 1917 mit der Abnahme der vier 
größten Glocken der Pfarrkirche St. Bonifaz in München beauftragt. Man entschied sich für eine 
Zertrümmerung der Glocken an Ort und Stelle. In diesem Zusammenhang mutet es wie eine Ironie 
des Schicksals an, dass die Glocken durch die gleichen Hände zerschlagen wurden, die 1904 für ihren 
Guss verantwortlich gewesen waren.
Fotografie, 13 x 18 cm, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsministerium 13122.
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10 Abschied von den Glocken

Fotografie der abgenommenen Glocken von St. Nikolaus in Rosenheim, 1917

Die Rosenheimer Stadtpfarrkirche St. Nikolaus hatte 1897 ein neues, sechs Glocken umfassendes 
Geläut erhalten. Fünf dieser Glocken wurden beschlagnahmt und im Juli 1917 vom Kirchturm her-
untergeholt. Der Kirchgemeinde blieben lediglich eine Glocke zu Läutezwecken und eine historische 
Glocke aus dem Jahr 1606. Zahlreiche Gemeindemitglieder verabschiedeten am 27. Juli 1917 die 
Glocken, bevor diese zur Sammelstelle abtransportiert wurden. 
Fotografie mit Postkartenaufdruck, 8,8 x 12,2 cm, Stadtarchiv Rosenheim, Fotosammlung 4501.

Ausschnitt
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11	 Die	Reaktion	der	bischöflichen	Ordinariate

Schreiben des bischöflichen Ordinariats Augsburg an das Kultusministerium, 1917

Infolge der Bekanntmachung vom 1. März 1917 wandte sich das bischöfliche Ordinariat Augsburg mit 
der Bitte um Nachbesserungen an das Kultusministerium. In Hinblick auf die zukünftige Ausstattung 
mit Glocken setzte man sich für eine Erhöhung des Übernahmepreises sowie für die Zusicherung von 
Ersatzmetall nach Kriegsende ein. Zudem forderte das Augsburger Ordinariat die Glockenabnahme 
nach Bedarf, die Kennzeichnung abgenommener Glocken sowie die Vermeidung von frühzeitigen 
Zertrümmerungen. Diese Anregungen entsprechen damit weitestgehend den Forderungen anderer 
Ordinariate. Die Höhe des Übernahmepreises und die ungeklärte Frage der Wiederbeschaffung blie-
ben über das Kriegsende hinaus als zentrale Kritikpunkte der Kirche erhalten. 
Schreiben, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), gezeigt werden Seite 2 und 3, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusmi-
nisterium 15327.
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12 Beschreibungen enteigneter Glocken

Schreiben des Archivrats Ludwig Schraudner an das Kriegsministerium, 1917

Im Zuge der Säkularisation waren die bayerischen Rentämter 1803 angewiesen worden, von allen 
enteigneten Klosterglocken Beschreibungen anzufertigen. Darauf Bezug nehmend richtete sich der 
Archivrat Ludwig Schraudner in drei gleichlautenden Schreiben an die Ministerien des Kriegs, Kul-
tus und des Innern. Darin regte er an, zum Zweck künftiger Forschungen erneut Beschreibungen 
sowie Fotografien abgenommener Glocken anzufertigen. In einer gemeinsamen Entschließung des 
Kultus- und des Innenministeriums vom 
7. Juli 1917 wurden die Bezirksämter 
und Stadtmagistrate mit der Anfertigung 
von Glockenbeschreibungen beauftragt. 
Die Eingabe Schraudners diente dabei als 
Vorlage für Inhalt und Wortlaut der Be-
kanntmachung. 
Schreiben, Papier, 33 x 42 cm, Bayerisches Haupt-
staatsarchiv, Kriegsministerium 13121.
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13 Ein Zwischenfazit

Tabelle „Glockenstatistik“, 1918

Um den Erfolg der Bekanntmachung vom 1. März 1917 in Bayern beurteilen und gegebenenfalls 
regulierend eingreifen zu können, waren statistische Auswertungen unabdingbar. Die entscheidenden 
Kenngrößen hierfür waren Anzahl und Gesamtgewicht der enteigneten Glocken in Relation zum 
gesamten Bestand des Königreichs. Laut Statistik des Kriegsministeriums vom 1. Mai 1918 waren 
in Bayern zu diesem Zeitpunkt insgesamt 39,94 % aller Glocken enteignet, 30,13 % zunächst zurück-
gestellt und die restlichen 29,93 % von der Ablieferung befreit worden. Dadurch konnten der Kriegs-
wirtschaft 32,045 % der im Königreich vorhandenen rund 10.095 t Glockenbronze zur Verfügung 
gestellt werden.
Tabelle, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsministerium 13125.
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14 Der Übernahmepreis für Bronze-Glocken

Plakat, 1918

Die Übernahmepreise wurden sämtlich auf Basis von Friedenspreisen kalkuliert und einheitlich für 
das ganze Reich festgesetzt. Für Bronzeglocken war der Übernahmepreis nach dem abzuliefernden 
Gesamtgewicht gestaffelt. Bis zu einer Menge von 665 kg wurden 3,50 M pro kg Glockenbronze ge-
zahlt. Für die Ablieferung von Glocken mit einem Gesamtgewicht über 665 kg erhielt man 2 M pro kg 
zuzüglich einer festen Grundgebühr in Höhe von 1.000 M. Zudem gewährte man zeitweilig eine Prä-
mienzahlung von 1 M je kg, wenn der Auftrag zum Ausbau der Glocken nachweislich bis zum 15. Juli 
1917 erteilt worden war. Allerdings waren die Ausbaukosten von den Eigentümern selbst zu tragen.
Plakat, Papier, 48 x 64 cm, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Plakatsammlung 1785.
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15 Der bayerische Weg der Glockennachprüfung

Interne Stellungnahme des Kriegsministeriums zur Glockennachprüfung, 1918

Als die Metallreserven im Reich immer knapper wurden, entschied man sich dazu, die bislang zu-
rückgestellten und befreiten Glocken einer Nachprüfung zu unterziehen. Das Königreich Bayern war 
bei der Glockenbeschlagnahmung weit hinter den eigenen Erwartungen und dem Reichsdurchschnitt 
zurückgeblieben. Das Kriegsministerium machte die umfangreiche Berücksichtigung kunst- und 
denkmalpflegerischer Interessen für das schlechte Abschneiden verantwortlich. Neben der Bereitstel-
lung von 2.085 t Glockenbronze setzte man sich einen stärkeren Ausgleich zwischen den unterschied-
lichen Interessen zum Ziel. Dies konnte nach Meinung der Verantwortlichen nur unter Beteiligung 
der Heeresverwaltung und durch Bündelung aller Kompetenzen sichergestellt werden. Deshalb bilde-
te Bayern im Juni 1918 als einziger Gliedstaat für jeden Kreis einen Glockenausschuss, welcher die 
endgültige Eingruppierung der Glocken vor Ort festlegen sollte.
Aktenvermerk, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), gezeigt werden Seite 1, 4 und 5, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 
Kriegsministerium 13125.
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16 Die Nachprüfung der Augsburger Domglocken

a) Verzeichnis der Glocken des Augsburger Doms, 1918

b) Schreiben des Stadtmagistrats Augsburg an das Stadtbauamt, 1918

c) Fotografie der Schiedungsglocke des Doms kurz vor ihrer Zertrümmerung, 1918

Am 17. Juli 1918 trat in Augsburg der Glockenausschuss Schwaben zusammen um über die endgül-
tige Eingruppierung aller Glocken zu entscheiden, die noch in den 62 Glockengebäuden der Stadt 
vorhanden waren. Die Ergebnisse dieser Nachprüfung wurden für jedes Glockengebäude in einem 
separaten Glockenverzeichnis festgeschrieben. Der Augsburger Dom musste drei seiner verbliebe-
nen Glocken abgeben, darunter die 260 kg schwere Schiedungsglocke aus dem Jahr 1719. Aufgrund 
der baulichen Gegebenheiten in den Domtürmen entschloss man sich, die Glocken noch vor Ort zu 
zerschlagen. Der Stadtmagistrat Augsburg kam der Ministerialentschließung vom 7. Juli 1917 nach 
und veranlasste, vor der Zertrümmerung Fotografien und Beschreibungen der drei Domglocken an-
zufertigen.
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a) Meldeformular, Papier, 33 x 21 cm, Stadtarchiv Augsburg, Magistrat 3922.

b) Schreiben, Papier, 16,5 x 21 cm, Stadtarchiv Augsburg, Magistrat 3922.

c) Fotografie, 14,6 x 12,5 cm auf Trägerkarton 33,5 x 47 cm, Stadtarchiv Augsburg, Fotosammlung FA_E_967_1.

Kat.-Nr. 16a
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Kat.-Nr. 16b

Kat.-Nr. 16c
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17 Gussstahlglocken – eine Alternative?

Gutachten der Technischen Hochschule München, 1919

Schon mit der Enteignung der ersten Glocken stellte sich die Frage nach deren Wiederherstellung. 
Das Kultusministerium beauftrage im Oktober 1917 die Technische Hochschule München mit einem 
Gutachten über die Ersetzbarkeit von Bronze- durch Stahlglocken. Nach einiger Verspätung ging das 
Gutachten im Februar 1919 beim Ministerium ein, als das Problem bereits akut geworden war. Auf-
grund des hohen Stahlpreises, großer Qualitätsunterschiede und ungenügender Klangeigenschaften 
empfahl der Sachverständige Zurückhaltung bei der Anschaffung von Gussstahlglocken. 
Schreiben, Papier, 33 x 21 cm, gezeigt werden Seite 17 und 18, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusministerium 15329.
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18	 Öffentliche	Kritik	in	der	Augsburger	Postzeitung

a) Zeitungsartikel „Ueber Glocken“ in der Augsburger Postzeitung Nr. 374, 1918

b) Schreiben Wilhelm Widmanns an das Kriegsministerium, 1918

Die katholische Augsburger Postzeitung war bekannt für ihre kritische Berichterstattung über die 
Glockenbeschlagnahmung. In der Vorabendausgabe vom 15. August 1918 erschien der Artikel „Ue-
ber Glocken“ des Eichstätter Domkapellmeisters Wilhelm Widmann. Darin kritisierte dieser u.a. den 
Umfang der Enteignungen und die Rangfolge der Zurückstellungsgründe. Da Widmann außerdem 
Mitglied des Glockenausschusses von Mittelfranken war, wurde er vom Kriegsministerium für seine 
öffentlichen Äußerungen gerügt. In einer Stellungnahme machte Widmann klar, dass er zu seiner 
Meinung stehe und sich auch zukünftig nicht zurückhalten werde. Aufgrund des bevorstehenden 
Abschlusses der Glockennachprüfung verzichtete man seitens des Kriegsministeriums auf eine Ent-
hebung Widmanns.
a) Zeitung, Papier, 56 x 76,5 cm (aufgeschlagen), gezeigt wird ein Ausschnitt, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegs-

ministerium 13125.

b) Schreiben, Papier, 32,7 x 20,7 cm, gezeigt wird Seite 1, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegsministerium 13127.

Kat.-Nr. 18a (Ausschnitt)
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Kat.-Nr. 18b
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19 Glockendiebstahl in Etzgersrieth

a) Bericht der Gendarmeriestation Tännesberg an die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.Opf., 1917 

b) Bericht der Gendarmeriestation Tännesberg an die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.Opf., 1919

Vielerorts wurden in den Jahren 1917/18 Kirchenglocken entwendet und vergraben um sie so dem 
Zugriff der beauftragten Behörden zu entziehen. In der Nacht vom 17. auf den 18. November 1917 
wurde eine bereits zur Ablieferung bereitgestellte, 200 kg schwere Glocke aus der Kirche zu Etzgers-
rieth (Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab) gestohlen. Nach dem Ende der Metallmobilmachung tauchte die 
Glocke am Morgen des 22. Februar 1919 reich geschmückt mit Kränzen auf dem örtlichen Friedhof 
wieder auf. Die Anwohner brachten die Glocke umgehend an ihren angestammten Platz im Turm. 
Allein für die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.Opf. sind neun Fälle von Glockendiebstahl überliefert.
a) Bericht, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), gezeigt wird Seite 1, Staatsarchiv Amberg, Staatsanwaltschaft Wei-

den i.d.Opf. 2569.

b) Bericht, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), gezeigt wird Seite 1, Staatsarchiv Amberg, Staatsanwaltschaft Wei-
den i.d.Opf. 2569.

Kat.-Nr. 19a Kat.-Nr. 19b
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20 Das Ende der Metallmobilmachung in Bayern

Ministerialentschließung zur Bekanntmachung 299810 K1, 1918

Infolge einer Bekanntmachung des bayerischen Kriegsamts endete am 2. Dezember 1918 die Metall-
mobilmachung in Bayern. Noch am selben Tag gaben die Ministerien des Innern und des Krieges eine 
gemeinsame Entschließung heraus, gerichtet unter anderem an die Bezirksämter und Stadtmagistrate. 
Darin wurde den früheren Eigentümern eingeräumt, ihre noch auf den Sammelstellen lagernden Glo-
cken gegen Rückzahlung des Übernahmepreises wiederzuerhalten.
Schreiben, Papier, 33,5 x 21 cm, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusministerium 15329.
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21 Forderung nach Höchstpreisen für Glockenbronze

Schreiben der Gemeindeverwaltung Pähl an den Verband der Landgemeinden Bayerns, 1919

Die Geläute vieler Kirchengemeinden waren unwiderruflich verloren. Wollte man dennoch möglichst 
rasch zu neuen Bronzeglocken gelangen, war man genötigt auf dem Markt ein Vielfaches des Über-
nahmepreises für alte Bronzescherben zu bezahlen. Infolge der Preisentwicklung kam wiederholt der 
Verdacht von Wucher auf. Die Gemeindeverwaltung Pähl wandte sich an den Verband der Landge-
meinden Bayerns mit der Bitte, sich bei den zuständigen Ministerien für eine Preisobergrenze für alte 
Bronze einzusetzen.
Schreiben, Papier, 33 x 42 cm (aufgeschlagen), gezeigt wird Seite 1, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Ministe-
rium für Handel, Industrie und Gewerbe 9544.
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22 Der Verteilungsschlüssel

Tabelle zur Glockenbestandsmeldung und -ablieferung, 1921

Das Königreich Bayern hatte nach preußischer Statistik bis zum 30. September 1917  
ca. 3.600 t seines Glockenbestandes enteignet. Tatsächlich abgeliefert wurden im Verlauf der Jahre 
1917/18 jedoch lediglich rund 3.065 t, was einem Anteil von 29,9 % des bayerischen Gesamtbestands 
entsprach. Im reichsweiten Vergleich lag Bayern bezüglich der Ablieferungsquote somit auf dem vor-
letzten Platz. Der Anteil der Länder an der im Reich insgesamt abgelieferten Bronzemenge fungierte 
als Verteilungsschlüssel für die angedachten Maßnahmen des Reiches zur Wiederherstellung der Kir-
chenglocken. Durch die Vereinigung mit dem Freistaat Coburg und den Rückfall Elsass-Lothringens 
an Frankreich erhöhte sich der Verteilungsschlüssel für Bayern auf 15,71 %.
Tabelle, Papier, 33 x 42 cm, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Ministerium für Handel, Industrie und Gewerbe 9544.
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23 Verteilung von Glocken unbekannten Ursprungs

Schreiben des Reichskommissars für die Abwickelung der Metallmobilmachung an das Kultusminis-
terium, 1921. 

Auf den großen Sammelplätzen in Hamburg und Leipzig lagerten viele Glocken, deren Herkunft 
nicht mehr festgestellt werden konnte, darunter auch Kriegsbeute. Im Oktober 1921 wurden die-
se Glocken anhand des Verteilungsschlüssels auf die Länder verteilt, auf Bayern entfielen dabei 32 
Glocken mit einem Gesamtgewicht von rund 4,3 t. Man brachte die Glocken zunächst per Zug nach 
Bamberg, wo sie instandgesetzt, begutachtet und alle Hinweise auf einen ausländischen Ursprung 
entfernt wurden. Anschließend übernahm das Kultusministerium die Verteilung der Glocken auf die 
kirchlichen Oberbehörden.
Schreiben, Papier, 34 x 21,5 cm, gezeigt wird Seite 1, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusministerium 15330.
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24 Metallbereitstellung des Reiches zur Wiederherstellung

Schreiben des Reichskommissars für die Abwickelung der Metallmobilmachung an das Kultusminis-
terium, 1922

Nach Kriegsende sah es lange Zeit nicht danach aus, als ob die Reichsregierung die Kirchen bei der 
Wiederherstellung ihrer Geläute unterstützen würde. Letztlich stellte der verantwortliche Reichskom-
missar dann aber doch 250 t Bronze und 1.000 t Kupfer aus abgewrackten Kriegsschiffen zur Verfü-
gung. Um Transportkosten zu sparen und die Verteilung auf die Kirchengemeinden zu vereinfachen, 
einigte man sich mit den Ländern auf den Verkauf des Metalls und die Auszahlung des Erlöses. Der 
bayerische Anteil am Verkaufserlös betrug rund 3,2 Mio. M. Für die gerechte Verteilung dieser Sum-
me auf die Diözesen und Konsistorien war das Kultusministerium zuständig. Aus Sicht der Reichs-
regierung waren damit alle Mittel des Reichs zur Widerherstellung der Kirchenglocken erschöpft.
Schreiben, Papier, 33,5 x 21,5 cm, gezeigt werden Seite 1 und 2, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusministerium 
36962.
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25 Alte Glocken, neuer Krieg

Schreiben des Landesamts für Denkmalpflege an das Kultusministerium, 1940

Ein halbes Jahr nach Beginn des Zweiten Weltkriegs erließ Hermann Göring am 15. März 1940 eine 
Verordnung über die reichsweite Beschlagnahmung der Bronzeglocken. Das bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege wurde diesbezüglich bereits im Vorfeld mit der Anlage einer Liste beauftragt. 
Darin sollten alle bayerischen Glocken aufgeführt werden, die aufgrund ihres geschichtlichen oder 
künstlerischen Wertes von den Maßnahmen freizustellen wären. In Ermangelung geeigneter Inventare 
erinnerte man sich schließlich an die Glockenbeschreibungen und -verzeichnisse der Jahre 1917/18. 
Infolgedessen erkundigte sich der Leiter des Landesamtes Georg Lill beim Kultusministerium nach 
deren Verbleib.
Schreiben, Papier, 30 x 21 cm, gezeigt wird Seite 1, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kultusministerium 36962.




